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Vereinbarunq

über die Umsetzung der Kostensenkungsbeschlüsse des Bistums Trger
im Bereich der

katholischen Kindertageseinrichtungen im Kreis Ahrweiler

Zwischen dem Bistum Trier und dem Kreis Ahrweiler wird - auf der Grundlage des ent-
sprechenden Beschlusses des Jugendhilfeausschusses Ahrweiler vom folgende
Vereinbarung geschlossen:

1. Der Kreis Ahrweiler trägt den Kostensenkungsbeschlüssen des Bistums Trier aus
den Jahren 2004 und 2012, wonach bistumsweit ab 2008 im Bereich der kath. Kin-
dertageseinrichtungen 22 o/o der Personal- und Sachkostenzuschüsse des Bistums
aus 2003 einzusparen sind und ab 2017 das Budget um zusätzliche 168.804,13 €
abgesenkt wird, dadurch Rechnung, dass er ab 2008 und entsprechend ab 2017
jährliche Ausgleichszahlungen in entsprechender Höhe an das Bistum leistet.

2. Grundlage für die jeweilige Festlegung der jährlichen Ausgleichszahlungen ist das
einvernehmlich errechnete Ausgangsbudget des Bistums für 2003 (Ausgangs-
budget = Personal- und Sachkostenzuschüsse des Bistums aus 2003 in Höhe von
insgesamt 1.1 46.955,41 € abzüglich 22% = 252.330,19 € und ab 2017 abzüglich wei-
terer 168.804,13 €.

3. Dieses Ausgangsbudget steigt um die jährlichen tariflichen Anpassungen (Löh-
ne/Gehälter) und um pauschal O,6% pro Jahr für Alterssteigerungen. Der jährliche
Index wird zwischen dem Bistum Trier und den Jugendämtern (zurzeit und b. a. w.
stelfüertretend die Jugendämter der Stadt Koblenz und des Kreises Trier-Saarburg)
vereinbart. Der Kreis Ahrweiler erhält die jährliche Indexvereinbarung zur Kenntnis.

4. Die ab 2008 zu leistende jährliche Ausgleichzahlung des Kreises entspricttt der
Differenz zwischen den 1st-Kosten des Bistums für die Kindertageseinrichtungen im
Kreis Ahrweiler im jeweiligen Kalenderjahr und dem für das betreffende Jahr nach
Punkt 3 fortgeschriebenen Budget des Bistums aus 2003. Die Einzelheiten des tat-
sächlichen Mittelflusses werden von den zuständigen Verwaltungsstellen des Bi-
schöflichen Generalvikariats und der Kreisverwaltung Ahrweiler festgelegt.

5. Einzelne Trägerwechsel und Gruppenschließungen (während der Vertragslaufzeit)
werden auf das Sparvolumen angerechnet; sie verringern damit die Höhe der Aus-
gleichszahlung.

6. Das Bistum trägt aufgrund dieser Vereinbarung alle frühereri und alle aktuellen An-
gebotserweiterungen und die dadurch bedingten Personalkosten mit. Damit ent-
föllt die Notwendigkeit zum Abschluss kostenneutraler Regelungen. Auch beste-
hende, bereits vereinbarte kostenneutrale Gruppen oder kostenneutrale Personal-
aufstockungen entfallen, d.h. die entsprechenden Personalkosten werden seitens
des Bfstums mit den regulären gesetzfichen Anteilen finanziert.



7. Gleichfalls aufgrund dieser Vereinbarung werden in kircheneigenen Kindergarten-
gebäuden - neben der Umsetzung von Auflagen Dritter (z. B. Brandschutz) - alle
laufenden und alle künftigen Baumaßahmen, die im Rahmen von Angebotserwei-
terungen (Ganztagsplätze, Aufnahme ?vveißhriger etc.) erforderlich sind, vom Bis-
tum im Rahmen der Bistumsrichtlinien mit bis zu 35 % bezuschusst, allerdings nur
im Rahmen der vorhandenen Plätze und nicht für die Schaffung zusätzlicher Plätze
oder Gruppen.

8. Die Vereinbarung basiert auf den jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen zur
Kindertagesstättenfinanzierung in Rheinland-Pfalz.

9. Für den Fall, dass bei den Verhandlungen zur Umsetzung der Kostensenkungsbe-
schlüsse des Bistums mit anderen Kommunen ein für die kommunale Seite günsti-
geres Ergebnis zwischen dem Bistum Trier und einer Kommune im Bistumsgebiet
vereinbart wird, wird dieses Verhandlungsergebnis oder einzelne Punkte desselben
auf die Vereinbarung zwischen dem Bistum Trier und dem Kreis Ahrvveiler übertra-
gen (Meistbegünstigungsklausel).

10. Diese Vereinbarung gilt seit dem 01. Januar 2017 unbefristet; sie kann jährlich (spä-
testens am 31.12. des laufenden Jahres) zum Ende des Folgejahres gekündigt wer-
den.
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